
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 09.10.2006 

 Der Bürgermeister  
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VII/432 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 19.10.2006 

Rat 26.10.2006 

 

 

Betreff: 2. Erweiterung des Bebauungsplanes "Nördlich der Höpinger 

Straße" im Ortsteil Darfeld 

hier: Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen gemäß § 3 

 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Satzungsbeschluss 

 gemäß § 10 BauGB 
 

 

FB/Az.: IV/622-04 
 

 

Bezug: SV VII/269; VII/326 
 

 

 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:   
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:       

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:       

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:       

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem(n) Beschlussvorschlag(schlägen) entsprechend dem(n) in der Sitzung des Aus-
schusses am 19.10.2006 vorgelegten Empfehlung(en) wird zugestimmt. 
 
Die 2. Erweiterung des Bebauungsplanes „Nördlich der Höpinger Straße“ im Ortsteil Dar-
feld mit dazugehöriger Begründung nebst Umweltbericht wird gemäß § 10 BauGB als 
Satzung beschlossen. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
In seiner Sitzung am 31.08.2006 hat der Gemeinderat beschlossen, den für die öffentli-
che Auslegung gebilligten Entwurf der 2. Erweiterung des Bebauungsplanes „Nördlich der 
Höpinger Straße“ nebst Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) öffentlich auszulegen. 
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Der vorgenannte Planentwurf mit dem Entwurf der Begründung und dem Umweltbericht 
liegt in der Zeit vom 13. September 2006 bis zum 13. Oktober 2006 im Rathaus während 
der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Gleichzeitig wurden gemäß § 4 Abs. 2 die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, mit Schreiben vom 
08.09.2006 über die öffentliche Auslegung benachrichtigt. 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung ist bisher eine Stellungnahme eingegangen. Diese 

ist im Wortlaut der Anlage I zu entnehmen; ein entsprechender Beschlussvorschlag ist 
beigefügt. 
 
Sollten bis zum Ablauf der Auslegungsfrist noch relevante Stellungnahmen zum Bauleit-
planverfahren eingehen, werden diese mit entsprechenden Abwägungsvorschlägen mög-
lichst zu den Fraktionssitzungen, spätestens jedoch in der Sitzung vorgelegt. 
 
Alsdann ist es verfahrenstechnisch erforderlich, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 
BauGB zu fassen. 
 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 

Musholt Wellner 
Fachbereichsleiter 

Niehues 
Bürgermeister 
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